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Gemeinde Büchen 
Der Vorsitzende Sitzung der Gemeindevertretung Büchen 

 
Gemeinde Büchen, 20.04.2016 

Einladung 

zur Sitzung der Gemeindevertretung Büchen am Dienstag, den 03.05.2016 um 19:30 
Uhr im Sitzungssaal des Bürgerhauses, Amtsplatz 1, 21514 Büchen 

Tagesordnung 
1)  Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

  
2)  Verpflichtung einer Gemeindevertreterin 

  
3)  Beschlussfassung über nichtöffentliche Sitzungsteile 

  
4)  Niederschrift der letzten Sitzung 

  
5)  Bericht der Bürgervorsteherin 

  
6)  Bericht des Bürgermeisters 

  
7)  Einwohnerfragestunde 

  
8)  Bebauungsplan Nr. 52 für das Gebiet: Nordöstlich der Str.  "Am 

Bahndamm" und nordwestlich der Str.  "An den Eichgräben", 
hier: Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen, 
Satzungsbeschluss im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB 

  
9)  Grundsatzbeschluss über den Ausbau des Straßenabzweigers der 

"Parkstraße" angrenzend zur Str. "Ellernbruch" 
  

10)  23. Änd. Flächennutzungsplan für das Gebiet: "Großer Sandkamp, 
nördlich der Pötrauer Straße, westlich Waldhallenweg und südlich 
Fuchsweg", hier: Aufstellungsbeschluss 

  
11)  Bebauungsplan Nr. 55 für das Gebiet: "Großer Sandkamp, nördlich der 

Pötrauer Straße, westlich Waldhallenweg und südlich Fuchsweg", hier: 
Aufstellungsbeschluss 

  
12)  Neuerrichtung des Buswartehäuschens Lauenburger Str. in Richtung 

Witzeeze 
  

13)  Sanierung des hinteren Straßenteils des Gudower Weges 
  

14)  Ergänzung zum Ortsentwicklungskonzept 
  

15)  Nachwahlen in Ausschüssen 
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16)  Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung 

  
17)  Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof Büchen       

hier: Genehmigung des Nachtrages für Paket D sowie des Auftrages 
Paket E und die Auftragsergänzung Paket B um die Technische 
Ausrüstung (TA) an das Planungsbüro stationova 

  
18)  Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Büchen für das 

Haushaltsjahr 2015 
  

19)  Gemeindeverordnung über verkaufsoffene Sonntage 
  

20)  Verschiedenes 
  

21)  Vertragsangelegenheiten 
  
 
 
 
Bitte prüfen Sie Ihre persönliche Befangenheit nach §22 der Gemeindeordnung. 
 
 
 
__________________ 
Heike Gronau-Schmidt  
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Gemeinde Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Petra Rempf 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Bau-, Wege- und Umweltausschuss 11.04.2016 
Gemeindevertretung Büchen 03.05.2016 
 
 
23. Änd. Flächennutzungsplan für das Gebiet: "Großer Sandkamp, nördlich der 
Pötrauer Straße, westlich Waldhallenweg und südlich Fuchsweg", hier: 
Aufstellungsbeschluss 
 
Beratung: 
 
Die Gemeinde Büchen beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 55 für 
das o.g. Gebiet, mit dem Ziel der Ausweisung von Wohnbauflächen zur Deckung des 
örtlichen Bedarfs an Bauplätzen. Weiterhin soll ein Teil der Fläche für die Schaffung 
eines Regenrückhaltebeckens vorgehalten werden. Im Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Büchen ist die Fläche als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt, daher 
ist es erforderlich den Flächennutzungsplan für diesen Bereich zu ändern und die 23. 
Änderung aufzustellen.      
 
Der Bau-, Wege und Umweltausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden  
zu fassen: 
 
 
Beschlussempfehlung: 

 
1. Zu dem bestehenden Flächennutzungsplan der Gemeinde Büchen wird die 

23. Änderung aufgestellt, die für das Gebiet: „Großer Sandkamp, nördlich der 
Pötrauer Straße, westlich Waldhallenweg und südlich Fuchsweg“, folgende 
Änderungen der Planung vorsieht: Darstellung einer Wohnbaufläche sowie 
einer Fläche für Versorgungseinrichtungen für ein Regenrückhaltebecken. 

 
Das Gebiet umfasst das Flurstück 68/4 und einen Teilbereich des Flurstückes 
63/2 der Flur 1 der Gemarkung Pötrau. 

 
Die genaue Gebietsabgrenzung ergibt sich aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Übersichtsplan. 
 

2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 
2 BauGB).  
 

TOP 10TOP 10
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3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes und der Begründung soll das Büro 
GSP, Gosch-Schreyer-Partner, Paperbarg 4, 23843 Bad Oldesloe beauftragt 
werden. 
 

4. Mit der Ausarbeitung des Umweltberichtes und der Eingriffs -/ 
Ausgleichsbilanzierung soll das Büro BBS Greuner-Pönicke, Russeer Straße 
54, 24111 Kiel, beauftragt werden. 

 
5. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange und Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs. 1 
BauGB) soll schriftlich erfolgen. 
 

6. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung der 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB 
soll in Form einer öffentlichen Auslegung des Planentwurfes für die Dauer von 
zwei Wochen durchgeführt werden. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 

 

Gesetzliche 
Anzahl der 
Gemeinde-

vertreter/innen 

Davon  
anwesend 

Dafür Dagegen Stimm-
enthaltung 

 
 

    

 
 

Bemerkung: 
 
Aufgrund des § 22 GO waren keine / folgende Vertreter der Gemeindevertreter/innen 
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie waren weder bei der 
Beratung noch bei der Abstimmung anwesend: 
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Geltungsbereich des B-Planes Nr. 55

"Nördlich Pötrauer Straße"

und der 23. Änderung des FNP

der Gemeinde Büchen

Pötrauer Straße (L 20
5)
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Gemeinde Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Petra Rempf 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Bau-, Wege- und Umweltausschuss 11.04.2016 
Gemeindevertretung Büchen 03.05.2016 
 
 
Bebauungsplan Nr. 55 für das Gebiet: "Großer Sandkamp, nördlich der 
Pötrauer Straße, westlich Waldhallenweg und südlich Fuchsweg", hier: 
Aufstellungsbeschluss 
 
Beratung: 
 
Die Gemeinde Büchen beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 55 für 
das o.g. Gebiet, mit dem Ziel der Ausweisung von Wohnbauflächen, zur Deckung 
des örtlichen Bedarfs an Bauplätzen. Weiterhin soll ein Teil der Fläche für die 
Schaffung eines Regenrückhaltebeckens vorgehalten werden. Parallel zu der 
Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt die Aufstellung der 23. Änderung des 
Flächennutzungsplanes für das gleiche Gebiet. 
 
Der Bau-, Wege und Umweltausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden  
zu fassen: 
 
Beschlussempfehlung: 
 
 

1. Für das Gebiet: „Großer Sandkamp, nördlich der Pötrauer Straße, westlich 
Waldhallenweg und südlich Fuchsweg“, wird der Bebauungsplan Nr. 55 
aufgestellt. 
Das Gebiet umfasst das Flurstück 68/4 und einen Teilbereich des Flurstückes 
63/2 der Flur 1 der Gemarkung Pötrau. 
Die genaue Gebietsabgrenzung ergibt sich aus dem zu diesem Beschluss 
gehörenden Übersichtsplan. 
Es werden folgende Planungsziele angestrebt: Ausweisung einer 
Wohnbaufläche sowie einer Fläche für Versorgungseinrichtungen für ein 
Regenrückhaltebecken. 

 
2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 

2 BauGB).  
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3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes und der Begründung soll das Büro 
GSP, Gosch-Schreyer-Partner, Paperbarg 4, 23843 Bad Oldesloe beauftragt 
werden. 

 
4. Mit der Ausarbeitung des Umweltberichtes und der Eingriffs -/ 

Ausgleichsbilanzierung soll das Büro BBS Greuner-Pönicke, Russeer Straße 
54, 24111 Kiel, beauftragt werden. 

 
5. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange und Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs. 1 
BauGB) soll schriftlich erfolgen. 
 

6. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung der 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB 
soll in Form einer öffentlichen Auslegung des Planentwurfes für die Dauer von 
zwei Wochen durchgeführt werden. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 

 

Gesetzliche 
Anzahl der 
Gemeinde-

vertreter/innen 

Davon  
anwesend 

Dafür Dagegen Stimm-
enthaltung 

 
 

    

 
 

Bemerkung: 
 
Aufgrund des § 22 GO waren keine / folgende Vertreter der Gemeindevertreter/innen 
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie waren weder bei der 
Beratung noch bei der Abstimmung anwesend: 
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Geltungsbereich des B-Planes Nr. 55

"Nördlich Pötrauer Straße"

und der 23. Änderung des FNP

der Gemeinde Büchen

Pötrauer Straße (L 20
5)
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Gemeinde Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Rainer Karth 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Bau-, Wege- und Umweltausschuss 11.04.2016 
Gemeindevertretung Büchen 03.05.2016 
 
 
 
Beratung: 
 
Neuerrichtung des Buswartehäuschens Lauenburger Str. in Richtung Witzeeze 
 
 
Es wurde von der Planungsgruppe Mobilitätsdrehscheibe Büchen geprüft, ob die 
Bushaltestelle in der Lauenburger Straße in Richtung Witzeeze  auch 
behindertengerecht und barrierefrei im Zuge der Baumaßnahme Bahnhof ausgebaut 
werden kann. Dies ist nicht möglich, da sich im Bereich der Bushaltestelle mehrere 
Ausfahrten und zu erhaltende Kundenparkplätze befinden, so dass die notwendige 
Fläche zum Ausbau nicht ausreicht. Die Bushaltestelle wird daher nicht im Zuge der 
Baumaßnahme ausgebaut.  
Es wurde von der Planungsgruppe jedoch angeraten, das marode abgängige 
Bushaltestellenhäuschen  aus Gemeindemitteln zu erneuern. Eine finanzielle 
Förderung seitens des Kreises wurde wegen fehlender Barrierefreiheit bereits 
ausgeschlossen . 
 
Der Bau-, Wege- und Umweltausschuss empfiehlt Gemeindevertretung folgenden 
Beschluss zu fassen:  
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Gemeindevertretung beschließt, die erforderlichen Mittel in Höhe von ca. 
10.000,00 € bis 12.000,00 € für die Errichtung eines neuen 
Bushaltestellenhäuschens im 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 bereitzustellen. 
Gleichzeitig wird der Bürgermeister ermächtigt im Rahmen des § 82 Abs. 1 GO 
außerplanmäßige Ausgaben zu leisten, für den Fall, dass Leistungen für die 
Maßnahme vor der Erstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes fällig werden.    
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Gemeinde Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Rainer Karth 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Bau-, Wege- und Umweltausschuss 11.04.2016 
Gemeindevertretung Büchen 03.05.2016 
 
 
 
Beratung: 
 
Sanierung des hinteren Straßenteils des Gudower Weges 
 
 
Auf dem letzten Bau-, Wege- und Umweltausschuss am 01.02.2016 wurde seitens 
der Anlieger der Antrag gestellt, dass der hintere Teil des Gudower Weges in 
Büchen-Dorf saniert wird, da dieser Abschnitt in einem sehr schlechten Zustand ist. 
Die Prüfung der Verwaltung hat ergeben, dass eine Notwendigkeit zur Sanierung des 
Straßenteils gesehen wird. Daher werden dem Ausschuss nachfolgende Varianten 
vorgeschlagen. 
 
Der Teilbereich hat eine Länge von ca. 55 m und eine Breite von ca. 3,50 m. Es liegt 
der Gemeinde hierzu eine Kostenschätzung von 3 möglichen Ausbauvarianten eines 
Planungsbüros wie folgt vor: 
 
Variante 1 Betonspurbahn 
Herstellung von Betonspurbahnen und Betonflächen im Einmündungsbereich von 
Einfahrten.  
Breite der Betonspurbahn: 1,20 m Beton - 1,00 m Grünstreifen  - 1,20 Beton. 
Bei den 3 Einfahrten wird die gesamte Breite (3,40 m) auf einer Länge von jeweils  
10,00 m betoniert. 
Die Betondicke beträgt 16 cm. 
Beton C25/30  
 
Die vorh. Oberflächenbefestigung bestehend aus Betonmineralgemisch wird dabei 
ausgebaut und nach Herstellung der Spurbahn seitlich als Bankette an den Beton 
der Spurbahn  angearbeitet und verdichtet.  
Kosten brutto:  9.639,00 € 
 
 
Variante 2 Asphaltbauweise 
Asphalt für landwirtschaftliche Wege 
Tragschicht  10 cm aus AC 22 

TOP 13TOP 13
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Deckschicht    4 cm aus AC 11 
Vorh. Oberflächenbefestigung wie vor. 
Kosten brutto:  15.470,00 € 
 
Variante 3 Betonpflaster 
Betonpflaster mit Randeinfassung aus Betontiefbord 
Vorh. Oberflächenbefestigung wie vor. 
Beton-Knochenpflaster in 4,0 cm Brechsand –Splittgemisch verlegen 
Mit einer Randeinfassung aus einem Tiefbordstein 10/25/100 
Kosten brutto:  17.850,00 € 
 
Da der Gudower Weg regelmäßig durch landwirtschaftlichen Verkehr genutzt wird, 
sollte die Variante 3 nicht ausgeführt werden. 
 
Es wurde bereits durch die Gemeinde geprüft, ob eine Kostenbeteiligung durch 
Beiträge der Anlieger an den Sanierungskosten möglich ist. Dies ist nicht der Fall. 
 
Der Bau-, Wege- und Umweltausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung 
folgenden Beschluss zu fassen:  
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Gemeindevertretung beschließt:  
Die Notwendigkeit der Sanierung des hinteren Straßenteils des Gudower Weges wird 
bestätigt, sodass die Variante 1 mit einem Bruttobetrag in Höhe von 9.639,00 €  
umgesetzt werden soll. Die erforderlichen Mittel für die Teilsanierung des Gudower 
Weges sind im 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 bereitzustellen. 
Gleichzeitig wird der Bürgermeister ermächtigt im Rahmen des § 82 Abs. 1 GO 
außerplanmäßige Ausgaben zu leisten, für den Fall, dass Leistungen für die 
Maßnahme vor der Erstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes fällig werden.  
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Gemeinde Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Petra Rempf 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Bau-, Wege- und Umweltausschuss 11.04.2016 
Gemeindevertretung Büchen 03.05.2016 
 
Ergänzung zum Ortsentwicklungskonzept 
 
Beratung: 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und der öffentlichen Auslegung des 
Ortsentwicklungskonzeptes Büchen wurde von der Kreisverwaltung Ratzeburg 
angeraten, das Konzept in Bezug auf naturschutzrechtliche und umweltrelevante 
Belange zu ergänzen. Weiterhin soll die Auswertung bezüglich des 
demographischen Wandels vom Pestel-Institut in das Konzept mit einfließen, um den 
Bedarf an Wohnbauflächen in der Gemeinde Büchen zu dokumentieren. Die 
Ergebnisse des Ortsentwicklungskonzeptes sollen der Landesplanung mitgeteilt 
werden,  insbesondere zu einer Berücksichtigung bei der Teilfortschreibung des 
Landesentwicklungsplanes und der Aufstellung des Teil-Regionalplanes (Sachthema 
Windenergie) für den Planungsraum III. Dies betrifft vor allem Abstandsregelungen 
zu den zukünftigen geplanten Wohnbauflächen (siehe Anlage). 
 
Der Bau-, Wege – und Umweltausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung 
folgenden Beschluss zu fassen:  
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
 
Das Ortsentwicklungskonzept der Gemeinde Büchen soll um naturschutzrechtliche 
und umweltrelevante Belange ergänzt werden. Weiterhin sollen die Auswertungen 
des Pestel-Instituts bezüglich des demographischen Wandels und des 
Bevölkerungszuwachses in der Gemeinde Büchen in das Ortsentwicklungskonzept 
einfließen. Weiterhin sollen die im Ortsentwicklungskonzept dargestellten zukünftigen 
Planungsabsichten der Gemeinde Büchen der Landesplanung hinsichtlich der 
Berücksichtigung bei der Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplanes und der 
Aufstellung des Teil-Regionalplanes (Sachthema Windenergie) für den 
Planungsraum III frühzeitig mitgeteilt werden. 
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Abstimmungsergebnis: 

 

Gesetzliche 
Anzahl der 
Gemeinde-

vertreter/innen 

Davon  
anwesend 

Dafür Dagegen Stimm-
enthaltung 

 
 

    

 
 

Bemerkung: 
 
Aufgrund des § 22 GO waren keine / folgende Vertreter der Gemeindevertreter/innen 
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie waren weder bei der 
Beratung noch bei der Abstimmung anwesend: 
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Gemeinde Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Rainer Karth 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Bau-, Wege- und Umweltausschuss 11.04.2016 
Gemeindevertretung Büchen 03.05.2016 
 
 
 
TOP 14 
 
Mobilitätsdrehscheibe Bahnhof Büchen       
hier: Genehmigung des Nachtrages für Paket D sowie des Auftrages Paket E 
und die Auftragsergänzung Paket B um die Technische Ausrüstung (TA) an 
das Planungsbüro stationova 
 
Beratung: 
1. Paket D - Realisierungskonzept 
Es liegt der Gemeinde das Nachtragsangebot des „Paketes D“ vom 15.02.2016 vor  
(siehe Anlage).  
Der Nachtrag wurde wie folgt erforderlich:  
Das Angebot beinhaltet die geschätzten Aufwendungen für das  „Paket D“.  
Da die tatsächlichen Aufwendungen nachweislich jetzt höher sind und weitere 
notwendige Leistungen erforderlich werden, um die Gesamtmaßnahme realisieren zu 
können, war es unablässig für die Weiterführung des Projektes die Aufwendungen 
aufzustocken. 
Bereits beauftragt  (brutto): 10.879,58 € 
Nachtragsangebot  (brutto):  14.970,30 € 
Gesamtkosten   (brutto): 25.849,88 € 
 
2. Paket E - Bauvorlageberechtigter 
Es liegt der Gemeinde Büchen das Angebot des „Paketes E“ - des Planungsbüros 
stationova vom 15.02.2016 vor (siehe Anlage).  
Der Inhalt des Angebotes ist die Übernahme der Aufgabe des 
Bauvorlageberechtigten nach VV Bau. Die Aufgaben des Bauvorlageberechtigten 
werden in § 8 der VV Bau geregelt.  
Dies gilt insbesondere, um gegenüber den Infrastrukturbetreibern der Deutschen 
Bahn AG (das sind die DB Station & Service AG und die DB Netz AG) und 
möglicherweise dem Eisenbahn-Bundesamt (EBA) jederzeit einen den 
Verfahrensanforderungen an die Planungen von Eisenbahnbetriebsanlagen 
nachvollziehbaren 
Prozess dokumentieren zu können. 
Angebot   (brutto):  5.222,20 €  
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3. „Paket B“ – Technische Ausrüstung (TA) (Leistungsphase 1-4),  
Ladestraße/ Bahnhofstraße 
Es liegt der Gemeinde das Angebot des Planungsbüros stationova vom 02.02.2015 
vor (siehe Anlage), das durch den entsprechenden Planungsfortschritt jetzt 
beauftragt werden sollte, um die Gesamtmaßnahme realisieren zu können.  
Angebot   (brutto):  10.262,98 € 
 
Der Bau-, Wege- und Umweltausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung 
folgende Beschlüsse zu fassen:  
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Gemeindevertretung beschließt: 
 
1. Die Auftragserteilung zum Nachtragsangebot für das „Paket D“ – 
Realisierungskonzept wird genehmigt. 
 
2. Die Auftragserteilung zum Angebot für das „Paket E“ – Bauvorlageberechtigter  
wird genehmigt.  
 
3. Das Planungsbüro stationova erhält den Auftrag für die Technische Ausrüstung 
(TA) in den Leistungsphasen 1-4 des „Paketes B“ auf der Ladestr./Bahnhofstr.        
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Gemeinde Büchen 
 

Beschlussvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Uwe Benthien 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss der 
Gemeinde Büchen 

19.04.2016 

Gemeindevertretung Büchen 03.05.2016 
 
 
 
Beratung:         
 
 
Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Büchen für das Haushaltsjahr 2015 
 
Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 19.04.2016 
die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015 der Gemeinde Büchen geprüft und 
dabei das Jahresrechnungsergebnis festgestellt. Dabei konnten im 
Verwaltungshaushalt die Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 16.543.867,65 € 
festgestellt werden. Der Vermögenshaushalt weist Einnahmen und Ausgaben von 
jeweils 9.838.354,48 € aus. Der Haushalt 2015 schließt mit einem Überschuss in 
Höhe von 74.833,65 € ab. 
 
Haushaltsüberschreitungen ergaben sich im Verwaltungshaushalt in Höhe von 
72.862,02 €. Im Vermögenshaushalt sind Überschreitungen in Höhe von  
58.857,11 € entstanden. 
 
Der Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung 
Büchen folgenden Beschluss: 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Die Gemeindevertretung Büchen beschließt, dass das Ergebnis der Jahresrechnung 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 16.543.867,65 
€ festgestellt wurde.  
Im Vermögenshaushalt wurden die Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 
9.838.354,48 € festgestellt. Der Haushalt 2015 schließt mit einem Überschuss in 
Höhe von 74.833,65 € ab. 
 
Haushaltsüberschreitungen ergaben sich im Verwaltungshaushalt in Höhe von 
72.862,02 €. Im Vermögenshaushalt ergaben sich Überschreitungen in Höhe von 
58.857,11 €. Die eingetretenen Haushaltsüberschreitungen werden genehmigt.  
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Gemeinde Büchen 
 

Informationsvorlage 
 
 
Bearbeiter/in: 
Karl-Heinz Jeske 

Beratungsreihenfolge: 
 
Gremium Datum 
Gemeindevertretung Büchen 03.05.2016 
 
 
 
Beratung: 
 
Gemeindeverordnung über verkaufsoffene Sonntage 
 
 
Die Büchener Wirtschaftsvereinigung möchte am 29.05.2016 im Rahmen eines 
Frühjahr-Straßenfestes einen verkaufsoffenen Sonntag durchführen.  
 
 
Nach § 5 Gesetz über die Ladenöffnungszeiten (LÖffZG) dürfen Verkaufsstellen aus 
besonderem Anlass an jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen geöffnet sein.  
 
Die Tage werden von der zuständigen Behörde durch Rechtsverordnung bestimmt. 
Der Zeitraum der Öffnungszeiten ist anzugeben; er darf fünf zusammenhängende 
Stunden nicht überschreiten und muss spätestens um 18.00 Uhr enden.  
 
Die Zeit des Hauptgottesdienstes ist dabei zu berücksichtigen. 
 
Gemäß § 55 LVWG Abs. 2 wird die Verordnung vom Bürgermeister für das 
Gemeindegebiet erlassen. Nach Abs. 3 sind die Verordnungen der 
Gemeindevertretung vorzulegen.  
 
Die Gemeindevertretung Büchen nimmt die vorliegende Gemeindeverordnung zur 
Kenntnis.  
 
 
 
Beschlussempfehlung: 
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Gemeindeverordnung 
der Gemeinde Büchen 

über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass an Sonn- 
und Feiertagen 

im Jahr 2016 
 

Aufgrund des § 5 Abs. 1 des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten (LÖffZG) in der 
Fassung vom 29.11.2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 243) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 der 
Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach dem 
Ladenöffnungszeitengesetz vom 30.11.2006 (GVOBl. Schl. H. S. 252) wird, nachdem 
diese Gemeindeverordnung der Gemeindevertretung der Gemeinde Büchen in der 
Sitzung am 03.05.2016 gem. 55 Abs. 3 Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land 
Schleswig-Holstein (LVwG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2.6.1992 
(GVOBl. Schl.-H. S. 243, 534) vorgelegt wurde, für das Gebiet der Gemeinde 
Büchen folgendes verordnet: 

§ 1 
(1) Im Gemeindegebiet Büchen dürfen Verkaufsstellen aus besonderem Anlass 

jeweils von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein am: 
 
29.05.2016 anlässlich des Frühjahrs-Straßenfestes der Büchener 

Wirtschaftsvereinigung 
 

 
§ 2 

(1) Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn-und Feiertage, die 
Vorschriften des § 13 LÖffZG, die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, 
des Jugendarbeitsschutzgesetzes, des Mutterschutzgesetzes sowie die 
tariflichen Vereinbarungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern 
werden von dieser Gemeindeverordnung nicht berührt. 

(2) Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten im 
Sinne des § 14 LÖffZG. 

§ 3 
Diese Gemeindeverordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in und am 
31.12.2016 außer Kraft. 
 
Büchen, den 03.05.2016 

Gemeinde Büchen 
Der Bürgermeister 
       gez. Möller 
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